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1.) Satzung für die Stadtsparkasse Sprockhövel 

 
auf der Grundlage des Sparkassengesetzes in der ab 29.11.2008 geltenden Fassung 

 
 

§ 1   
Name und Sitz 

 
(1) Die Stadtsparkasse Sprockhövel mit dem Sitz in Sprockhövel ist eine mündelsichere, dem 

gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre 
Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht 
Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. 

 
(2) Im Geschäftsverkehr kann die Sparkasse die Kurzbezeichnung Sparkasse Sprockhövel 

führen. 
 
(3) Die Sparkasse ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes. 

 
(4) Die Sparkasse führt das dieser Satzung beigedruckte Dienstsiegel. 
 
 

 

 

                   03.07.2009 
 

 

Ausgabe 
Nr. 4/09 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
Amtsblatt im Netz: 
www.sprockhoevel.de 
/Aktuelles/Amtsblatt 
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§ 2  
Träger 

 
Träger der Sparkasse ist die Stadt Sprockhövel. 
 
 

§ 3  
Organe 

 
Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. 
 
 

§ 4 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 
b) 10  weiteren sachkundigen Mitgliedern und 
c)    2 Dienstkräften der Sparkasse. 

 
(2) Die Ausgabe von Genussrechten, die Eingehung nachrangiger Verbindlichkeiten sowie die 

Aufnahme von Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter und sonstiger haftender Eigenmittel 
bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 

§ 5 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 2 Mitgliedern. 
 
(2) Der Verwaltungsrat kann 1 stellvertretendes Mitglied des Vorstandes bestellen. 
 
 

§ 6 
Vertretung der Sparkasse 

 
(1) Die Sparkasse wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 
 
(2) Der Vorstand ist berechtigt, einzelnen Vorstandsmitgliedern oder anderen Beschäftigten der 

Sparkasse Vertretungsmacht für einzelne oder bestimmte Arten von Geschäften zu 
erteilen. Das gilt insbesondere für den Erwerb und die Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten der Sparkasse sowie für Vollmachten 
an Dritte zur Wahrnehmung der Interessen der Sparkasse (z.B. in Rechtsstreitigkeiten, 
Zwangsversteigerungen). 

 
(3) Vorstandsmitglieder im Sinne dieser Regelung sind ordentliche und stellvertretende 

Vorstandsmitglieder. 
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§ 7 
Kredite und Beteiligungen 

 
Gebiet nach § 3 Abs. 1 a) SpkG ist das Gebiet des Trägers, und das der anderen Gemeinden 
des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie das der Gemeinden und ersten Kreise, die an den Ennepe-
Ruhr-Kreis angrenzen. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 26. August 2002 außer Kraft. 
 
 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Vorstehend abgedruckte, nachstehend aufgeführte vom Rat der Stadt Sprockhövel am 
18.06.2009 beschlossene Satzung für die Stadtsparkasse Sprockhövel wird hiermit gemäß § 2 
Absatz 4 der Bekanntmachungsverordnung vom 26. August 1999 (GV NW S. 516) - in der zur 
Zeit geltenden Fassung - öffentlich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen der 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Sprockhövel vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Sprockhövel, den 22.06.2009      
Der Bürgermeister: 
 
(Dr. Walterscheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Einladung zu einer Sitzung des Wahlausschusses  
 
am Montag, dem 20.07.2009 
um 17:00 Uhr im Sitzungssaal, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel 
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Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
TOP 1: Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin sowie eines /einer stellvertretenden 
Schriftführers / Schriftführerin für den Wahlausschuss 
(Vorlagen-Nummer 2009/239) 
TOP 2: Verpflichtung der Beisitzer/innen des Wahlausschusses 
(Vorlagen-Nummer 2009/238) 
TOP 3: Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahl 2009 gem. § 18 Abs. 3 KWahlG 
(Vorlagen-Nummer 2009/240) 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 KWahl0 werden die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge zu dieser 
Sitzung eingeladen. 
Eine Aufstellung der eingegangenen Wahlvorschläge wird in der Sitzung des Wahlausschusses 
vorgelegt. 
Ich weise darauf hin, dass der Wahlausschuss ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Beisitzer/innen beschlussfähig ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Woldt) 
- Beigeordneter - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


